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§ 22 Leistungen fur Unterkunft (und Heizung)

(1) Leistungen fur Unterkunft und Heizung werden in Hohe der tatsachlichen Aufwendungen
erbracht, soweit diese angemessen sind. Erhdhen sich nach einem nicht erforderlichen
Umzug die angemessenen Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung, werden die
Leistungen weiterhin nur in Hohe der bis dahin zu tragenden Aufwendungen erbracht. Soweit
die Aufwendungen fiir die Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen
Umfang Ubersteigen, sind sie als Bedarf des allein stehenden Hilfebedirftigen oder der
Bedarfsgemeinschaft so lange zu berlcksichtigen, wie es dem allein stehenden
Hilfebedurftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht moglich oder nicht zuzumuten ist, durch
einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu
senken, in der Regel jedoch langstens fiir sechs Monate. Rickzahlungen und Guthaben, die
den Kosten fir Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind, mindern die nach dem Monat der
Rickzahlung oder der Gutschrift entstehenden Aufwendungen; Riickzahlungen, die sich auf
die Kosten flir Haushaltsenergie beziehen, bleiben insoweit aul3er Betracht.

(2) Vor Abschluss eines Vertrages uber eine neue Unterkunft soll der erwerbsfahige
Hilfebedurftige die Zusicherung des flir die Leistungserbringung bisher ortlich zustandigen
kommunalen Tréagers zu den Aufwendungen fir die neue Unterkunft einholen. Der
kommunale Trager ist nur zur Zusicherung verpflichtet, wenn der Umzug erforderlich ist und
die Aufwendungen fir die neue Unterkunft angemessen sind; der fiir den Ort der neuen
Unterkunft ortlich zustdndige kommunale Trager ist zu beteiligen.

(2a) Sofern Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, umziehen, werden
ihnen Leistungen fur Unterkunft und Heizung fir die Zeit nach einem Umzug bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres nur erbracht, wenn der kommunale Tréger dies vor
Abschluss des Vertrages Uber die Unterkunft zugesichert hat. Der kommunale Tréger ist zur
Zusicherung verpflichtet, wenn

1. der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Griinden nicht auf die Wohnung der Eltern
oder eines Elternteils verwiesen werden kann,

2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist oder

3. ein sonstiger, ahnlich schwerwiegender Grund vorliegt.

Unter den Voraussetzungen des Satzes 2 kann vom Erfordernis der Zusicherung abgesehen
werden, wenn es dem Betroffenen aus wichtigem Grund nicht zumutbar war, die Zusicherung
einzuholen. Leistungen fur Unterkunft und Heizung werden Personen, die das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, nicht erbracht, wenn diese vor der Beantragung von Leistungen
in eine Unterkunft in der Absicht umziehen, die Voraussetzungen fir die Gewahrung der
Leistungen herbeizufihren.

(3) Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten kénnen bei vorheriger Zusicherung
durch den bis zum Umzug drtlich zustandigen kommunalen Trager tUbernommen werden;
eine Mietkaution kann bei vorheriger Zusicherung durch den am Ort der neuen Unterkunft
zustandigen kommunalen Trager tbernommen werden. Die Zusicherung soll erteilt werden,
wenn der Umzug durch den kommunalen Tréager veranlasst oder aus anderen Griinden
notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen
Zeitraum nicht gefunden werden kann. Eine Mietkaution soll als Darlehen erbracht werden.

(4) Die Kosten fur Unterkunft und Heizung sollen von dem kommunalen Trager an den
Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden, wenn die zweckentsprechende
Verwendung durch den Hilfebediirftigen nicht sichergestellt ist.

(5) Sofern Leistungen fur Unterkunft und Heizung erbracht werden, kénnen auch Schulden
Ubernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer
vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Sie sollen Gbernommen werden, wenn dies
gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht. Vermdgen
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nach 8§ 12 Abs. 2 Nr. 1 ist vorrangig einzusetzen. Geldleistungen sollen als Darlehen erbracht
werden.

(6) Geht bei einem Gericht eine Klage auf RAumung von Wohnraum im Falle der Kindigung
des Mietverhaltnisses nach 8 543 Abs. 1, 2 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit 8 569 Abs. 3 des
Birgerlichen Gesetzbuchs ein, teilt das Gericht dem ortlich zustdndigen Trager der
Grundsicherung fir Arbeitsuchende oder der von diesem beauftragten Stelle zur
Wahrnehmung der in Absatz 5 bestimmten Aufgaben unverziglich

1. den Tag des Eingangs der Klage,

2. die Namen und die Anschriften der Parteien,

3. die Hohe der monatlich zu entrichtenden Miete,

4. die Hohe des geltend gemachten Mietriickstandes und der geltend gemachten
Entschadigung und

5. den Termin zur mindlichen Verhandlung, sofern dieser bereits bestimmt ist,

mit. AuRerdem kann der Tag der Rechtshangigkeit mitgeteilt werden. Die Ubermittlung unter-
bleibt, wenn die Nichtzahlung der Miete nach dem Inhalt der Klageschrift offensichtlich nicht
auf Zahlungsunfahigkeit des Mieters beruht.

(7) Abweichend von 8§ 7 Abs. 5 erhalten Auszubildende, die Berufsausbildungsbeihilfe oder
Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch oder Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
foérderungsgesetz erhalten und deren Bedarf sich nach § 65 Abs. 1, § 66 Abs. 3, § 101 Abs. 3,
8 105 Abs. 1 Nr. 1, 4, 8 106 Abs. 1 Nr. 2 des Dritten Buches oder nach § 12 Abs. 1 Nr. 2,
Abs. 2 und 3, 8§ 13 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 des Bundesausbildungsférderungs-
gesetzes bemisst, einen Zuschuss zu ihren ungedeckten angemessenen Kosten fir
Unterkunft und Heizung (8§ 22 Abs. 1 Satz 1). Satz 1 gilt nicht, wenn die Ubernahme der
Leistungen fur Unterkunft und Heizung nach Absatz 2a ausgeschlossen ist.
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Die Gewahrung von Unterkunftskosten ist nur moglich, wenn ein

e Mietverhaltnis oder mietahnliches Nutzungsverhéltnis zur Uberlassung von Wohn-
raum (Mietwohnung) besteht oder
e selbst genutztes Haus- oder Wohnungseigentum vorhanden ist.

Ferner muss der Wohnraum auch tatsachlich zum Wohnen genutzt werden. Fur gewerblich,
geschaftlich oder beruflich genutzten Wohnraum kénnen keine Unterkunftskosten gewahrt
werden. Schadensersatzanspriiche des Vermieters gegen den Mieter wegen Beschadigung
der Mietsache, sind keine Kosten der Unterkunft, weil diese nur aus Anlass des
Mietverhaltnisses aber nicht fur die Unterkunft selbst entstehen.

Zu beachten ist, dass bei Mischféllen, d.h. bei Haushalten mit Leistungsberechtigten
nach dem SGB Il und dem SGB XIll, Entscheidungen in Sachen Unterkunftskosten
immer in gegenseitiger und einvernehmlicher Absprache zwischen den Experten/
Expertinnen der ARGE Wuppertal und des Sozialhilfetragers erfolgen sollen.

1. Unterkunftskosten bei Mietwohnungen

1.1 Angemessene Unterkunftskosten

1.1.1 Wohnungsgrofie und Preis/qgm

Laufende Leistungen fir die Unterkunft sind in Hohe der tatsachlichen Aufwendungen zu
gewahren, soweit sie im jeweiligen Einzelfall angemessen sind. Die Ermittlung der ange-
messenen Unterkunftskosten erfolgt auf Grund der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichtes nach der sogenannten Produkttheorie (Berechnung: angemessene gm X
angemessener Preis pro gm = angemessene Hoéchstmiete). Es kommt damit allein auf den
Gesamtkaltmietaufwand an, so dass eine unangemessen groRe Wohnung dennoch
angemessen sein kann, wenn deren tatsachlicher Mietpreis unter der Miethdchstgrenze liegt.
Wird der nach der Produktmethode errechnete Betrag durch die tatsachliche Miete
unterschritten, sind aber nur diese Kosten der Unterkunft als angemessen anzuerkennen.

Weil Wuppertal zu den Stadten gehort, fir die ein Mietpreisspiegel besteht, ist nach
bundessozialgerichtlicher Rechtsprechung Grundlage fur die Prifung der Angemessenheit
der Unterkunftskosten grundséatzlich nicht die Wohngeldtabelle, sondern der jeweils gultige
Mietpreisspiegel. Dabei ist nach geltender Rechtsprechung auf Wohnungen im unteren Preis-
und Qualitatsniveau des Marktes als Vergleichsmal3stab abzustellen. Das Baujahr des
Hauses oder eine ggf. durchgefihrte Modernisierung oder Sanierung der Wohnung ist ohne
Bedeutung.

Fur Wuppertal wurde entschieden, dass von einem gm-Festbetrag nach dem aktuellen Miet-
preisspiegel auszugehen ist, der fir 2 WohnungsgréfRen (bis 90 gm/iber 90 gm) nach dem
Durchschnitt der Mittelwerte der Gruppen | - lll, Stufe d berechnet wird.

Nach der aktuellen Arbeitshilfe des Ministerium fur Arbeit, Integration und Soziales NRW vom
22.09.2010 gelten im Hinblick auf die zu diesem Thema ergangene Rechtsprechung® fiir den
Bereich der Sozialleistungen nach wie vor folgende Wohnungsgréf3en nach den Verwal-
tungsvorschriften des Landes NRW zum Wohnungsbindungsgesetz:

fur eine Einzelperson bis zu 45 gm

fur einen Haushalt mit 2 Familienmitgliedern bis zu 60 gm oder 2 Raume
fur einen Haushalt mit 3 Familienmitgliedern bis zu 75 gm oder 3 Raume
fur einen Haushalt mit 4 Familienmitgliedern bis zu 90 gm oder 4 Raume

' LSG NRW v. 16.02.2009 — L 19 AS 62/08, BSG v. 17.12.09 — B 4 AS 27/09 R
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Fir jede weitere zum Haushalt rechnende Person erhdht sich die angemessene Wohnflache
um max. 15 gm bzw. einen zusatzlichen Raum.

Die nach den Wohnraumférderungsbestimmungen des Landes NRW festgelegten Woh-
nungsgrof3en sollen nach Ansicht der Gerichte dagegen im Sozialleistungsrecht keine An-
wendung finden. Insofern wird die Erhéhung der Wohnflachenobergrenze um 2 gm ab dem
01.01.2010 mit Wirkung ab 01.01.2011 wieder zurtickgenommen.

Bestandschutz besteht ausschliellich fir Wohnungen, die mit Zustimmung des Soziallei-
stungstragers im Zeitraum von Januar bis Dezember 2010 bezogen werden durften, weil die
Wohnung als angemessen galt sowie fur Neufalle aus dem vorgenannten Zeitraum, wenn der
bewohnte Wohnraum zum Zeitpunkt der Antragstellung als angemessen galt.

Die ab 01.01.2011 (wieder) gultigen Wohnungsgrof3en sind auch in bereits laufenden Miet-
senkungsverfahren anzuwenden. Die betroffenen Leistungsempfanger/innen sind uber die
geanderten Wohnungsgréf3en zu informieren. Eine Ausnahme bilden Falle, in denen vor dem
01.01.2011 bereits Uber ein konkretes Wohnungsangebot (mit den bisherigen Wohnungs-
grofRen) zu entscheiden war.

Damit ist auch kein Bestandsschutz gegeben, wenn im Zeitraum von Januar bis Dezember
2010 eine Wohnung bewohnt wurde, die bereits den zu diesem Zeitpunkt festgelegten
Angemessenheitsgrenzen nicht entsprach, jedoch eine Aufforderung zur Mietsenkung nicht
erfolgt ist.

In Féllen, in denen erst nach dem 31.12.2010 bekannt wird, dass der/die Leistungsemp-
fanger/in bereits in den 12 Monaten davor eine Wohnung bezogen hat ohne den
Sozialleistungstrager zu informieren, sind bei der Angemessenheitspriifung die jetzt aktuellen
WohnungsgréRen zu Grunde zu legen — auch fir den Zeitraum vor dem 01.01.2011.

Auf der Grundlage des Mietpreisspiegels von Juli 2010 ergeben sich somit ab 01.08.2010
folgende Betrége:

Wohnungen bis 90 gm:  [4,85€/gm

Wohnungen tber 90 gm: | 4,50 € / gm

Die 0.9. Betrage gelten fiir alle Wohnungen, die nach dem 31.07.2010 angemietet werden
sowie fir alle Angemessenheitsprifungen, die nach diesem Termin vorgenommen werden.
Das gilt auch fiir Falle, in denen die bisherige Angemessenheitsgrenze zwar Uberschritten,
eine_Mietsenkungsaufforderung aber noch nicht ergangen ist. Bestandsschutz (4,95 € bzw.
455 € p/gm) besteht ausschlieBlich fur Leistungsféalle, in denen bis einschlielich Juli 2010
laufende Leistungen gewahrt wurden und deren Wohnung vor dem 31.07.2010 als ange-
messen galt. Der Bestandsschutz entfallt in diesen Fallen, wenn aus anderen Grinden ein
Wohnungswechsel erforderlich wird.

Bei der Ermittlung des angemessenen Wohnflachenbedarfs wird regelmaRig auf die oben
genannten Wohnungsgrof3en im Sinne einer Obergrenze - die nicht in jedem Fall bzw. nicht
zwingend ausgeschopft werden muss - zuriickgegriffen, soweit nicht Besonderheiten in
einem Einzelfall dem entgegenstehen. Fir die Praxis bedeutet dies, dass eine Wohnung im
Regelfall als angemessen grof3 anzusehen ist, wenn fir jede/n Haushaltsangehdorige/n ein
Raum (ohne Nebenrdume, wie Kochkiiche, Diele oder Bad/Toilette) zur Verfiigung steht
und/oder der entsprechende Bedarf in gm nicht Gberschritten wird.

Beispiel fir die Berechnung der angemessenen Unterkunftskosten nach der
Produkttheorie:

Im Haushalt wohnen 5 Personen, somit ist eine Wohnungsgréf3e von 105 gm (1 X 45
gm zuziglich 4 X 15 gm) als angemessen anzuerkennen.
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Die angemessene Grundmiete (Miete ohne Neben- und Heizkosten) fur diese
Wohnung betragt damit maximal 472,50 € (105 gm x 4,50 €).

Abweichend hiervon kann eine Erh6éhung der Wohnflache um héchstens 15 gm bzw. um
einen Raum angezeigt sein, wenn z.B. aufgrund von Behinderung oder Krankheit (z.B. bei
Rollstuhlfahrern) zusatzlicher Bedarf besteht. Eine derartige Entscheidung ist unter Ein-
beziehung des Experten/der Expertin zu treffen und ausfihrlich schriftlich zu begriinden.

Bei Wohngemeinschaften ist folgendes zu beachten:

Wenn mehrere Personen zusammenleben, ohne eine Bedarfsgemeinschaft zu bilden, stellt
sich ein Problem bei der Ermittlung der WohnungsgroR3e, da sich bei einer separaten Berech-
nung nach Einzelpersonen eine héhere Wohnflache ergeben wirde. Daher ist die Abgren-
zung der Begriffe Bedarfsgemeinschaft — Haushaltsgemeinschaft — Wohngemeinschaft zu
beachten.

Bei Wohngemeinschaften werden in der Regel entweder die Gesamtkosten der Wohnung
von deren Bewohnern kopfteilig geteilt oder ein Hauptmieter hat Untermietvertrage mit einzel-
nen Bewohnern abgeschlossen. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes hat
eine hilfebedurftige Person in einer Wohngemeinschaft den gleich hohen ,Anspruch auf
Wohnflache* wie in einer eigenen Wohnung. D.h., lebt in einer Wohngemeinschaft eine
alleinstehende, hilfebedurftige Person, ist bei der Bemessung ihrer angemessenen Unter-
kunftskosten die ,volle* Quadratmeterzahl eines 1-Personenhaushaltes zu berlicksichtigen,
maximal sind — sofern die Kosten des Untermietvertrages/der anteiligen Miete nicht tatsach-
lich geringer sind - damit Kosten in Hohe der angemessenen Unterkunftskosten fiir eine
eigenen Wohnung anzuerkennen.

Ein groRRerer Wohnflachenbedarf ist auch in Fallen zu berticksichtigen, in denen eine grél3ere
Wohnung auf Grund der Austibung des Umgangsrechtes mit leiblichen minderjahrigen
Kindern anzuerkennen ist. Dabei muss die Besuchsregelung Uber gelegentliche Wochen-
endbesuche (z.B. weniger als jedes zweite Wochenende) hinausgehen. Im Einzelfall ist
abzustellen auf die tatsadchlichen Wohngegebenheiten des besuchten Elternteils sowie die
Anzahl und das Alter der Kinder mit Einbeziehung deren Wohnbedarfs, z.B. durch Bett und
ggf. Schreibtisch bei Schulbesuch, Trennung Schlafbereich vom Elternteilschlafbereich.

1.1.2 Betriebskosten

Betriebskosten (hinsichtlich Heiz- und/oder Warmwasserkosten siehe gesonderter Hinweis)
werden grundséatzlich in tatséchlicher Hohe Ubernommen, soweit sie umlagefahig sind.
Welche Aufwendungen zu den Betriebskosten gehdren, kann z.B. auf der Internetseite des
Mieterbundes http://www.mieterbund.de/nebenkosten0.html eingesehen werden.

Die Vorauszahlungen fiir Betriebskosten missen einmal jahrlich von dem/der Vermieter/in
abgerechnet werden. Ein Anspruch auf Ubernahme einer Nachzahlung als Kosten der
Unterkunft besteht nur dann, wenn der/die Mieter/in zu dem Zeitpunkt hilfebedirftig ist, an
dem die Rechnung bezahlt werden muss, also innerhalb von vier Wochen nach
Rechnungsdatum. Weitere Voraussetzungen sind vor allem, dass der/die Vermieter/in

e die Abrechnung fristgerecht innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf des Abrechnungs-
zeitraumes erstellt hat,

o die geleisteten Vorauszahlungen in voller Hohe berticksichtigt wurden und

e der richtige Verteilungsschlissel fur die betreffende Wohnung verwandt wurde.

Nebenkostenabrechnungen sind mit Hilfe der vorliegenden Informationen des Deutschen
Mieterbundes unbedingt genau zu prufen.

Sofern die Nachforderung aufgrund nicht gezahlter Vorauszahlungen entstanden ist, ist
diese nicht ibernahmeféahig, weil es sich um Schuldverpflichtungen handelt. Handelt es sich
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dagegen um eine Betriebskostennachzahlung und wird diese nach Ablauf der Falligkeit
oder weit nach dem Datum der Abrechnung beantragt, kann — abweichend von der
bisherigen Sichtweise - nach einem Urteil des BSG vom 22.03.2010 (B 4 AS 62/09) die
Nachforderung nicht als Schuldverpflichtung gewertet werden es sei denn, die Falligkeit lag
auf3erhalb eines Leistungszeitraumes. In Mischféllen, in denen Leistungsbezieher nach dem
SGB Il und dem 4. Kapitel SGB XII in einem Haushalt leben ist zu beachten, dass diese
Regelungen fiir den Bereich der Sozialhilfe nicht zutreffen.

Betriebskostenguthaben sind gem. § 22 Abs. 1 Satz 4 SGB Il in dem auf den Zuflussmonat
folgenden Monat bedarfsmindernd von den Kosten der Unterkunft abzuziehen. Verrechnet
der Vermieter das Guthaben selber mit einer Monatsmiete, sind in dem entsprechenden
Verrechnungsmonat die Kosten der Unterkunft um diesen Betrag entsprechend geringer
anzusetzen. Ist das Guthaben hoher als die monatlichen Kosten der Unterkunft, ist ein
langerer Verrechnungszeitraum zu wahlen.

1.1.3 Kabelanschluss

Laufende Kosten fir einen Kabelanschluss sind nur dann als bericksichtigungsfahige
(Neben-) kosten der Unterkunft anzuerkennen, wenn der/die Vermieter/in sich weigert, eine
Sperrung des Anschlusses vorzunehmen oder wenn es keine zumutbare Moglichkeit far
den/die Leistungsempfanger/in gibt, der Umlegung dieser Kosten zu entgehen. Das
Vorliegen dieser Sachverhalte ist von dem/der Mieter/in durch schriftliche Erklarungen des
Vermieters/der Vermieterin nachzuweisen. Kosten fur die (technische) Einrichtung eines
Kabelanschlusses sowie fir die Beschaffung von Gerdten zum Empfang digitaler
Fernsehprogramme sind abschlieBend in den Regelleistung enthalten, so dass die
Gewahrung von Beihilfen hierfur nicht mdglich ist.

1.1.4 Garage/Stellplatz und/oder Méblierung

Sind in der Gesamtmiete Kosten fiir eine Garage/einen Stellplatz und/oder Moblierung
enthalten, sind diese Kosten nur anzuerkennen, wenn unter deren Einbeziehung der
ermittelte Hochstbetrag nach der Produktmethode nicht dberschritten wird. In jedem Fall
sollte der/die Mieter/in auf die Untervermietung des Stellplatz oder der Garage hingewiesen
werden, um der Selbsthilfeverpflichtung zur Kostensenkung nachzukommen.

Wenn fir eine Garage/einen Stellplatz ein gesonderter Mietvertrag besteht, sind die
Aufwendungen dafur keine Unterkunftskosten im Sinne von 8§ 22 SGB Il (siehe auch Punkt
1.2).

Die geforderten Kosten fur Mdblierung, Garage oder Stellplatz sind aus der Gesamtmiete
herauszurechnen und fir die Angemessenheitsprifung der tatsachlichen Grundmiete
hinzuzurechnen.

Beispiel:

Die Gesamtmiete betragt fur einen Haushalt mit 5 Personen insgesamt 650 €. Darin
enthalten sind Vorauszahlungen fiir Neben- und Heizkosten in Hohe von 250 € sowie
Kosten fur eine Garage von 50 €.

Die angemessene Grundmiete (Miete ohne Neben- und Heizkosten) fur diese
Wohnung betragt nach der Produktmethode maximal 472,50 € (105 gm x 4,50 €).

Die tatsachliche Grundmiete im Beispielfall betragt lediglich 400 €, sodass unter
Einbeziehung der Garagenmiete der Hochstbetrag nicht Giberschritten wird.
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1.2 Senkung der Unterkunftskosten bei Unangemessenheit

Wird zum Zeitpunkt eines Neuantrages eine Wohnung bewohnt, deren Miete die nach der
genannten  Produktmethode errechnete Angemessenheitsgrenze Ubersteigt, konnen
gemal 8§ 22 Abs. 1 SGB Il die Unterkunftskosten lediglich fur einen Zeitraum von langstens
6 Monaten in tatsachlicher Héhe tibernommen werden. Innerhalb dieses Zeitraumes ist es in
der Regel den Leistungsempfangern zuzumuten und mdglich, durch einen
Wohnungswechsel, durch Untervermietung oder auf andere Weise die Aufwendungen zu
senken. Bereits bei Antragstellung sind die Leistungsempfanger/innen auf die Rechtslage
nachweislich hinzuweisen (Belehrung). Gleichzeitig ist mitzuteilen, welche Wohnungsgrol3e
und Miethéhe — bezogen auf den konkreten Haushalt — im Hochstfall angemessen ist. Ferner
ist das Verfahren bei Anmietung einer Wohnung zu erlautern (z.B. zur Einholung einer
Zustimmung vor Unterschrift unter den Mietvertrag, zur Ubernahmemdoglichkeit von
Wohnungsbeschaffungskosten). Als Nachweise um Bemihungen zur Kostensenkung
kdnnen erwartet werden:

e Ricksprache mit dem/der Vermieter/in (Mietsenkung, Wohnungstausch);

e Untervermietung von Wohnraum (soweit mdglich und zulassig); Untervermietung von
Garage bzw. Stellplatz

e Anmietung einer preisgiinstigeren angemessenen Wohnung.

Erfolgt innerhalb von 3 Monaten kein Nachweis Uber Bemiuhungen zur Kostensenkung, ist
der/die Leistungsempfanger/in mit erneuter Fristsetzung zu erinnern. In der Folge ist zu
beachten, dass vor der Kirzung auf angemessene Unterkunftskosten ab dem 7. Monat nach
Belehrung rechtzeitig (spatestens zu Beginn des 6. Monats) eine Anhdrung durchzufiihren
ist.

1.3 Verzicht zur Aufforderung zum Umzug

Ist die Miete fur eine Wohnung als unangemessen zu bewerten, ist vor der Aufforderung,
durch Wohnungswechsel die Aufwendungen fur die Wohnung zu senken, eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung zu fertigen (Anlage 1). Hierbei sind zunachst die
voraussichtlich notwendigen Leistungen nach 8§ 22 Abs. 3 SGB Il fur die Wohnungsbe-
schaffung und den Umzug zu ermitteln, zu denen grundsétzlich die doppelte Miete im
Umzugsmonat sowie eine Renovierungskostenpauschale fir die neue Wohnung gehéren. Im
Einzelfall kbnnen dariiber hinaus Kosten beriicksichtigt werden fur:

e Leihwagen,
e Umzugshelfer,
e Erstausstattung einer Kiiche.

Diesen Kosten sind die Einsparungen durch Mietsenkung fur einen Zeitraum von 36 Monaten
gegenltber zu stellen. Dabei bleiben Heizungs- und Betriebskostenvorauszahlungen
unbericksichtigt, weil unterstellt wird, dass die kunftigen Kosten entsprechend der Wohnung
angemessen sind. Kautionen, Sicherheitsleistungen oder Genossenschaftsanteile bleiben
ebenso bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung unberiicksichtigt, da davon auszugehen ist,
dass die hierfur gewahrten Betrage nach Ende des Leistungsbezuges bzw. Aufgabe der
Wohnung dem Sozialleistungstrager wieder zuflieRen.

Sofern die zu erwartenden Einsparungen geringer sind als die durch einen Umzug
anfallenden Kosten, ist von einer Aufforderung zum Umzug abzusehen.

Beispiel:
Eine Bedarfsgemeinschaft mit zwei erwerbsfahigen Hilfebedurftigen wohnt in einer

Wohnung, deren monatliche (Grund-) Miete von 312,-- € um 21 € zu hoch ist; in 36
Monaten somit um 756 €.
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Die erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten bei einem Umzug wirden nach der
Berechnung in der Anlage mindestens 907,-- € ausmachen. Eine Umzugs-
aufforderung ware damit unwirtschaftlich.

Neben dem Kriterium der Unwirtschaftlichkeit kann auRerdem nach erfolgter Einzelfallprtifung
bei den nachfolgenden Tatbestanden (keine abschlieRende Aufzéhlung) wegen Unzumut-
barkeit von der Aufforderung zum Umzug abgesehen werden :

bei kurzfristigem Leistungsbezug (bis 6 Monate), z. B. durch konkret absehbare
Beschaftigung oder Rentenbezug mit zum Lebensunterhalt ausreichendem Ein-
kommen;

bei aktueller schwerer Erkrankung, die einem Umzug nachweislich entgegensteht
(Vorlage von Attesten erforderlich);

bei Notwendigkeit der Beibehaltung einer Wohnung, weil sie flr den Mieter oder ggf.
ein Familienmitglied aufwandig behindertengerecht ausgestattet wurde;

bei nachgewiesener Schwangerschaft (Vorlage Mutterpass) eines Haushalts-
mitgliedes, wenn die Miethdchstgrenze fir Wohnraum der néachst hdoheren
Personengruppe (also die Wohnungsgrol3e, die nach Geburt des Kindes angemessen
ist) nicht Gberschritten wird.

1.4 Umzlge

In 8 22 Abs. 2 SGB Il ist die Verpflichtung des/der Hilfesuchenden, sich vor Anmietung einer
neuen Wohnung vom Sozialleistungstrdger beraten zu lassen, ausdriicklich festgestellt
worden.

Ein Umzug ist erforderlich, wenn sowohl der Auszug aus der bisherigen als auch der Einzug
in die neue Wohnung aus objektiven Griinden unabweisbar notwendig ist.

1.4.1 Ein Auszug ist notwendig

Ein Auszug ist in der Regel aus folgenden Griinden notwendig:

Aufforderung zum Umzug wegen unangemessener Kosten der Unterkunft.

Wegen einer Erkrankung und/oder Behinderung eines Haushaltsangehdrigen ist ein
weiteres Bewohnen der bisherigen Wohnung nicht (mehr) zumutbar (Vorlage von
Attesten erforderlich und ggf. Bestétigung der Wohnberatung Wuppertal (WOHNBA),
dass keine Moéglichkeit fir den behindertengerechten Umbau der bisherigen Wohnung
besteht).

Die Aufnahme einer unbefristeten Erwerbstétigkeit oder der dauerhafte Wechsel der
Arbeitsstelle erfordern einen Wohnungswechsel. Hierbei sind jedoch vorrangige
Anspriche nach dem SGB Il (Mobilitatshilfen nach 88§ 53, 54 SGB Ill) oder evtl.
Anspriiche gegeniber dem Arbeitgeber (Trennungs-, Umzugskosten) zu beachten.
Aufnahme einer Berufsausbildung, wenn die Ausbildungsstatte nicht in angemessener
Zeit zu erreichen ist (Hin- und Ruckfahrt dauern zusammen mehr als 2,5 Stunden —
analog § 121 Abs. 4 SGB lllI).

Ein weiteres Wohnen bei den Eltern, einem Elternteil*, Ehegatten oder Lebenspart-
nern/Lebenspartnerinnen oder sonstigen Personen ist aus sozialen Griinden nicht
mehr mdéglich oder nicht mehr zumutbar (z.B. Gewaltandrohung).

Eine Familienzusammenfiihrung ist geboten.

Wegen Zwangsraumung droht Obdachlosigkeit (insbesondere, wenn ein
rechtskréaftiges RAumungsurteil vorliegt).
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1.4.2 Ein Auszug ist nicht notwendig

Die Erforderlichkeit zum Auszug ist grundsatzlich nicht gegeben, wenn

e lediglich der Wunsch nach einer besseren Wohnungsausstattung oder Wohnum-
gebung besteht,

e pauschal mit besseren Chancen bei der Arbeitssuche argumentiert wird, ohne dass
ein konkretes Arbeitsangebot nachgewiesen wird,

e es sich um eine Person unter 25 Jahren handelt, die bisher im Haushalt der Eltern
bzw. eines Elternteiles lebt*,

e Streitigkeiten mit Nachbarn vorliegen.

Die vorgenannten Aufzahlungen sind beispielhaft und daher nicht vollstandig. Zu den
leistungsrechtlichen Konsequenzen bei einem nicht notwendigen Umzug siehe Punkt 1.4.5.

*Unter welchen Voraussetzungen ein Umzug von Personen unter 25 Jahren anzuer-
kennen bzw. nicht anzuerkennen ist, kann der Anlage 2 entnommen werden.

1.4.3 Einzug in eine neue Wohnung

Trotz Erforderlichkeit des Auszuges kann dem Einzug in eine neue Wohnung grundséatzlich
nicht zugestimmt werden wenn,

¢ die neue Miete unangemessen ist oder

e die Miete flr eine Wohnung auf3erhalb Wuppertals zwar angemessen ist, die neue
Wohnung aber ohne anzuerkennenden Grund (also z.B. ohne einen konkreten
Arbeitsvertrag am neuen Wohnort) angemietet werden soll und aufgrund der
Entfernung unverhaltnismalige umzugsbedingte Mehrkosten gegeniber einem
Umzug in Wuppertal oder Umgebung entstehen wirden (z.B. bei einem nicht
gerechtfertigten Umzug nach Miinchen).

1.4.4 Besonderheiten bei baulichen Mangeln

Haufig werden als Umzugsgrund Feuchtigkeit und/oder Schimmelbildung oder sonstige
bauliche Mangel angegeben (z.B. defekte Heizungsanlagen oder nicht benutzbare
Toiletten). Der/Die Leistungsempfanger/in ist darauf hinzuweisen, dass derartige Mangel
grundsatzlich keine Grinde sind, umzuziehen. Bei Feuchtigkeit oder Schimmel ist nicht
auszuschlie3en, dass die Ursache ein falsches Heiz- oder Liftungsverhalten ist. Insofern ist
der/die Leistungsempféanger/in entsprechend zu beraten; bei Bedarf kann die Broschire
(Anlage 11) ausgedruckt und ausgehandigt sowie auf weiteres Informationsmaterial z.B. bei
der Verbraucherberatung hingewiesen werden. In jedem Fall ist von dem/der
Leistungsempfanger/in der Nachweis zu fordern, dass dem/der Vermieter/in der Mangel
schriftlich angezeigt und eine Frist zur Schadensbehebung gesetzt wurde.

Sollte der/die Vermieter/in innerhalb der gesetzten Frist

e nicht reagieren,

e seiner/ihrer Verpflichtung zur Beseitigung der Méangel nicht nachkommen oder

e die Mangel mit dem Hinweis auf falsches Heiz- und Luftungsverhalten nicht
anerkennen,

ist die Abteilung 105.3 bei der Stadt Wuppertal einzuschalten (Anlage 12 ). Im Rahmen der
Wohnungsaufsicht wird von dort der Sachverhalt im Sinne des Gesetzes zur Erhaltung und
Pflege von Wohnraum fir das Land NRW (Wohnungsgesetz — WoG NRW) geprift. Wenn
durch 105.3 festgestellt wird, dass der Gebrauch der Wohnung erheblich beeintrachtigt ist,
wird von dort die Mangelbeseitigung von dem/der Vermieter/in/Eigentimer/in gefordert. Falls
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diese/dieser der Aufforderung nicht nachkommt, werden von 105.3 ZwangsmafRnahmen
eingeleitet.

105.3 teilt mit (Anlage 12), ob der Gebrauch der Wohnung im Sinne des WoG NRW erheblich
oder nicht erheblich beeintrachtigt ist.

Das Umzugsbegehren ist abzulehnen, wenn keine erheblichen Méangel vorliegen.
Das Umzugsbegehren ist zunéchst abzulehnen, wenn

e der Eigentimer durch 105.3 zur Mangelbeseitigung aufgefordert worden ist,

e vorhandene Mangel kurzfristig beseitigt werden,

e vermutet werden kann, dass der Mangel auf falsches Nutzverhalten (heizen/luften)
zuruickzufiihren ist und durch Anderung des Verhaltens behoben und zukinftig
vermieden werden kann.

e Dbei kleineren Schaden (z.B. defekte Toilettenschissel) — nach erfolgloser
Aufforderung des Vermieters/der Vermieterin — der/die Mieter/in im Wege der
Ersatzvornahme den Schaden selbst beheben lassen und die Kosten mit der Miete
verrechnen kann.

Nur wenn 105.3 die Unbewohnbarkeit im Sinne des WoG NRW feststellt, ist dem Bezug
einer anderen Wohnung zuzustimmen.

1.4.5 Verfahren bei Umzigen

Ein Umzug ist erforderlich, wenn sowohl der Auszug aus der bisherigen als auch der Einzug
in die neue Wohnung aus objektiven Griinden unabweisbar notwendig ist. Hinsichtlich eines
Umzuges sind folgende Fallvarianten voneinander zu unterscheiden:

e Der Auszug ist notwendig und die neue Wohnung ist angemessen.

Die Unterkunftskosten fur die neue Wohnung werden anerkannt. Erforderliche Wohnungs-
beschaffungskosten (Kaution/Sicherheitsleistung) sowie erforderliche Umzugskosten werden
gem. § 22 Abs. 3 SGB Il ibernommen.

e Der Auszug ist notwendig und die neue Wohnung liegt au3erhalb Wuppertals. Die
Miethdhe ist zwar angemessen, jedoch entstehen auf Grund der Entfernung
unverhaltnismaRige umzugsbedingte Mehrkosten gegentber einem Umzug in
Wuppertal oder der Umgebung (z.B. bei einem nicht gerechtfertigten Umzug nach
Minchen, siehe Punkt 1.4.3).

Weil zwar der Auszug nicht aber der Einzug notwendig ist, erfolgt keine Ubernahme der
Kaution/Sicherheitsleistung (auch teilweise) und Umzugskosten. Renovierungskosten werden
- auch darlehensweise - nicht tbernommen. Hinsichtlich der Unterkunftskosten am neuen
Wohnort siehe Punkt 1.8.

e Der Auszug ist notwendig, die Unterkunftskosten der neuen Wohnung sind nicht
angemessen.

Es werden lediglich die angemessenen Unterkunftskosten anerkannt und bertcksichtigt. Eine
Ubernahme der Kaution/Sicherheitsleistung (auch teilweise) sowie der Umzugskosten erfolgt
nicht. Renovierungskosten werden - auch darlehensweise - nicht Ubernommen. Sollte die
Wohnung dennoch angemietet werden, ist hinsichtlich der Differenz zwischen angemessener
Miete und tatsédchlicher Miete zu prifen, ob diese aus eigenen Mitteln (z.B. durch
Mehrbedarfe oder anrechnungsfreies Einkommen) aufgebracht werden kann.

Achtung: Finanzielle Unterstiitzungen von Dritten hierfir sind als Einkommen auf den
Lebensunterhalt anzurechnen. Zahlt der/die Dritte die Differenzkosten direkt an den
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Vermieter, sind die anzuerkennenden Kosten der Unterkunft um diesen Betrag zu kurzen.
Sollte eine eigenstandige Finanzierung nicht méglich sein, ist alsbald eine Uberprifung der
wirtschaftlichen Verhaltnisse geboten, weil dann Zweifel an der Hilfebedurftigkeit bestehen
kénnen.

e Der Auszug ist nicht notwendig, die neue Miete ist entweder angemessen, aber
héher als die bisherige oder ganzlich unangemessen.

Es werden lediglich die bisherige Grundmiete zuziglich der kinftigen Betriebs- und ange-
messenen Heizkosten anerkannt und berlcksichtigt; dies gilt auch fir evt. anschlieRende
Folgeumziige, d.h. es ist immer nur die Grundmiete der ersten Wohnung, die ohne
Notwendigkeit verlassen wurde, anzuerkennen. Eine Ubernahme der Kaution/
Sicherheitsleistung (auch teilweise) sowie der Umzugskosten erfolgt nicht. Renovierungs-
kosten werden - auch darlehensweise - nicht ibernommen. Sollte die Wohnung dennoch
angemietet werden, ist hinsichtlich der Differenz zwischen angemessener Miete und
tatsachlicher Miete zu prifen, ob diese aus eigenen Mitteln (z.B. durch Mehrbedarfe oder
anrechnungsfreies Einkommen) aufgebracht werden kann.

Achtung: Finanzielle Unterstitzungen von Dritten hierfir sind als Einkommen auf den
Lebensunterhalt anzurechnen. Zahlt der/die Dritte die Differenzkosten direkt an den/die
Vermieter/in, sind die anzuerkennenden Kosten der Unterkunft um diesen Betrag zu kirzen.
Sollte eine eigenstandige Finanzierung nicht moglich sein, ist alsbald eine Uberpriifung der
wirtschaftlichen Verhdltnisse geboten, weil dann Zweifel an der Hilfebedurftigkeit bestehen
konnen.

Die vorgenannten Verfahrensweisen gelten grundsatzlich auch fur Falle, in denen jemand
zum Zeitpunkt des Wohnungswechsels keine laufenden Leistungen nach dem SGB Il bezieht
und erst durch Anmietung der unangemessenen Wohnung hilfebedurftig wird,

e sofern die neue Miete in einem erheblichen Missverhaltnis zum bisher erzielten
Einkommen steht oder

e der/die Antragsteller/in bereits Uber angemessene Kosten der Unterkunft (z.B. aus
einem friheren Leistungsbezug) informiert war (BSG v. 17.12.09, B 4 AS 19/09 R).

Eine Ubergangsfrist von 6 Monaten zur Tragung der tatsachlichen Miete entfallt hier; es
werden von vornherein nur angemessene bzw. die bisherigen Kosten der Unterkunft
anerkannt.

1.5 Kaution / Sicherheitsleistung / Genossenschaftsanteil

Die Vereinbarung einer Kaution ist nur zulassig bei frei finanzierten Wohnungen bzw. bei
Sozialwohnungen, deren Bindung abgelaufen ist. Sie darf gem. 8 551 BGB drei
Monats(grund)mieten (Miete ohne Heiz- und Nebenkosten) nicht Ubersteigen. Sie dient dem
Vermieter im Falle der Beendigung des Mietverhéaltnisses hinsichtlich aller Forderungen (z.B.
Schadensersatz, vertraglich vereinbarte Auszugsrenovierung, Mietriickstande, Nebenkosten-
rickstande) als Ausgleich.

Bei offentlich geférderten Wohnungen wird dagegen zumeist eine Sicherheitsleistung
verlangt. Sie ist dazu bestimmt, Anspriiche des Vermieters/der Vermieterin gegen den/die
Mieter/in aus Schaden an der Wohnung oder unterlassenen Schénheitsreparaturen zu
sichern. Sie dient im Gegensatz zur Kaution nicht zum Ausgleich von riickstandigen Mieten
und/oder von rickstandigen Nebenkosten bzw. Nebenkostenendabrechnungen. Ein
Wabhlrecht zwischen Kaution oder Sicherheitsleistung besteht nicht.

Grundsatzlich ist dem/der Vermieter/in die Zahlung der Kaution oder der Sicherheitsleistung
zu garantieren (Anlage 3) fur den Fall, dass die Voraussetzungen fur den Rickgriff am Ende
des Mietverhaltnisses gegeben sind. Besteht im Einzelfall der/die Vermieter/in auf
Uberweisung des geforderten Betrages zu Beginn des Mietverhaltnisses, ist dies
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ausdrucklich in der Akte zu vermerken und die Zahlung zu veranlassen. Der/die
Leistungsempfanger/in hat den Anspruch auf Rickzahlung an den Sozialleistungstrager
abzutreten (Anlage 4). Diese Abtretungserklarung ist dem Vermieter/der Vermieterin mit
einem Anschreiben (Anlage 5) zu libersenden.

Sofern die Wohnung einer Baugesellschaft (z.B. Gemeinnitzige Wohnungsgenossenschaft
Wuppertal West eG) angemietet wird, kann auch die Zahlung eines
Genossenschaftsanteiles zum Erwerb einer dortigen Mitgliedschaft erforderlich sein (sofern
nicht bereits eine Mitgliedschaft besteht). Sofern GeblUhren fur den Erwerb des
Genossenschaftsanteils anfallen, sind diese als Zuschuss im Rahmen umzugsbedingter
Kosten zu Ubernehmen. Im Falle der Zahlung des Genossenschaftsanteiles ist auch hierfur
eine (gesonderte) Abtretungserklarung (Anlage 4) von dem/der Leistungsempfanger/in auf-
zunehmen. Endet das Mietverhdltnis, ist darauf hinzuwirken, dass neben der
Wohnraumkindigung auch die Mitgliedschaft in der Baugesellschaft gekiindigt wird, damit
der Genossenschaftsanteil zuriick gezahlt wird.

Mietsicherheiten und Genossenschaftsanteile sind nur als Darlehen zu gewéahren. Erfolgt auf
Grund einer Garantieerklarung die Inanspruchnahme durch den Vermieter, sind auch diese
Leistungen als Darlehen zu gewédhren (Anlage 6).

1.6 Widerruf oder Erfullung einer Garantieerklarung (Kaution oder Sicherheitsleistung)

Die folgenden Ausfiihrungen gelten fir alle abgegebenen bzw. abzugebenden Garantie-
erklarungen nach dem 31.12.2004.

Grundsatzlich ist es nicht mdglich, eine Garantieerklarung zu widerrufen. Bei Beendigung
des Sozialleistungsbezuges ist der/die ehemalige Leistungsempfanger/in aufzufordern,
kurzfristig die vereinbarte Kaution oder Sicherheitsleistung auf ein Konto des Vermieters/der
Vermieterin einzuzahlen. Hat der Vermieter/die Vermieterin nachweislich den Gesamtbetrag
erhalten, ist die Garantieerklarung umgehend zu widerrufen.

Besonderheit: Wurde eine Sicherheitsleistung garantiert, erlischt die Garantie automatisch
zu dem Zeitpunkt, an dem die 6ffentliche Férderung fir die Wohnung endet. Fir die Folgezeit
ist ggf. eine neue Garantieerklarung hinsichtlich der dann falligen Kaution zu erteilen, sofern
ein Hilfebezug nach dem SGB Il weiterhin gegeben ist.

Fordert ein/e Vermieter/in bei Beendigung des Mietverhaltnisses die Erflllung der Garantie,
muss er/sie den Anspruch qualifiziert begrinden. Eine Zahlung des garantierten Betrages
kann grundsatzlich nicht verweigert werden, es sei denn, es werden bei einer garantierten
Sicherheitsleistung Anspriiche auf Grund von Mietrliickstanden oder Mietnebenkosten-
forderungen geltend gemacht.

Ungeachtet dessen ist der/die Leistungsempfanger/in umgehend bei Eingang der Forderung
des ehemaligen Vermieters/der ehemaligen Vermieterin zu informieren und um kurzfristige
Stellungnahme/Vorsprache zu bitten (Anlage 7). Er/Sie ist daran zu erinnern, dass
Leistungen auf Grund einer Garantieerklarung als Darlehen gewéhrt werden.

Bis zum Anhérungstermin ist die Uberweisung an den/die Vermieter/in zuriickzuhalten.
Spricht der/die Leistungsempfanger/in vor und bestreitet die Anspriche, ist die Rechtslage
ausfihrlich zu erértern. Nur wenn der eindeutige Nachweis erbracht wird, dass die Forderung
des/der Vermieters/Vermieterin nicht besteht (z.B. durch Uberweisungsbeleg werden
angeblich nicht gezahlte Mieten oder durch eine Rechnung die angeblich nicht durchgeftihrte
Auszugsrenovierung nachgewiesen), unterbleibt die Zahlung an den/die Vermieter/in und es
ergeht statt dessen eine Benachrichtigung, warum die Leistung nicht erbracht wird.

In Fallen ohne Nachweise oder wenn der/die Leistungsempféanger/in nicht vorspricht, ist die
Garantie zu erfilllen und der garantierte Ausgleichsbetrag in voller (oder teilweiser) Héhe an
den/die Vermieter/in auszuzahlen. Es ist Sache des Leistungsempfangers/der Leistungsemp-
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fangerin, sich ggf. zivilrechtlich mit dem/der ehemaligen Vermieter/in dariiber zu streiten, ob
die Anspriiche zu Recht bestehen.

1.7 Maklerprovision

Maklerprovisionen sind nicht zu Ubernehmen, da sich aufgrund der Struktur des Wuppertaler
Wohnungsmarktes grundsatzlich angemessener Wohnraum finden lasst, bei dessen
Anmietung keine Maklerkosten anfallen.

1.8 Umzug in eine andere Stadt / Zuzug von einer anderen Stadt

Fur die Beurteilung von Antragen, die im Zusammenhang mit dem Umzug in eine andere
Stadt stehen, ist § 22 Abs. 3 Satz 1 SGB Il anzuwenden. Danach entscheidet der
Sozialleistungstrager, in dessen Bereich die bisherige Wohnung liegt, tber die Notwendigkeit
eines Umzuges. Ferner wird unter Beteiligung (also mit Riicksprache und schriftlicher Bestéti-
gung) des kinftig zustandigen Sozialleistungstragers die Angemessenheit der zukinftigen
Unterkunftskosten gepruft.

Sofern im Falle eines Zuzuges nach Wuppertal allein vom Leistungstrager des Wegzugsortes
(d.h. ohne Beteiligung der ARGE Wuppertal) eine Entscheidung uUber die Angemessenheit
der Unterkunftskosten getroffen wurde, hat dies keine Bindungswirkung fiir die ARGE
Wuppertal. Dies gilt jedoch nicht, wenn bereits eigenstandig vorab von der ARGE Wuppertal
eine Bescheinigung Uber die Angemessenheit der Unterkunftskosten an den/die
Hilfesuchende/n ausgestellt wurde.

Die Umzugskosten, die vor dem Umzug anfallen, sind vom abgebenden Sozialleistungstrager
zu ubernehmen. Die Kaution/der Genossenschaftsanteil ist - bei vorher erfolgter Zusicherung
im Rahmen der oben genannten Beteiligung - vom Sozialleistungstrager des Zuzugsortes zu
gewahren. Uber alle weiteren Antrage wie z.B. hinsichtlich der ersten Miete und ggf. der
Renovierungskosten fir die neue Wohnung entscheidet der neue Sozialleistungstrager.

1.9 Andere Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten bei genehmigtem Umzug

1.9.1 Einzugsrenovierung

Im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes im Urteil vom 16.12.08 zur
Frage der Einzugsrenovierung sind die Kosten hierfur bei einem vom Sozialleistungstrager
veranlassten bzw. genehmigten Umzug den Unterkunftskosten (8 22 Abs. 1 SGB II)
zuzurechnen. Dem Antrag kann aber nur entsprochen werden, wenn der Zustand der
Wohnung eine sofortige Renovierung erforderlich macht und die Kosten angemessen
sind, gdf. ist ein Hausbesuch vorzunehmen.

Der notwendige Umfang der Renovierungsarbeiten erstreckt sich grundsatzlich nur auf das
Tapezieren und Streichen der Wande und Decken (siehe ausfihrlich Pkt. 1.9.3). Zu prifen
ist, ob im Mietvertrag oder dem Ubergabeprotokoll eine Regelung uber die Zahlung eines
Ausgleichsbetrages durch den Vermieter getroffen wurde. Dies ist haufig der Fall, wenn der
Vormieter seiner Renovierungsverpflichtung nicht nachgekommen ist. Der Ausgleichsbetrag
ist in der Regel als ausreichend zur Deckung des notwendigen Bedarfes anzusehen.
Ubersteigt ein pauschal gezahlter Ausgleichsbetrag jedoch die tatsachlich notwendigen
Kosten, ist der Ubersteigende Anteil als Einkommen des Hilfesuchenden anzurechnen.

Sofern als unabweisbarer Bedarf die Beschaffung

einer Spile,

einer neuen Kichenarbeitsplatte,
von Bodenbelag oder

von Gardinen/Jalousien
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u.a. nachgewiesen wird, sind diese Kosten den Wohnungsbeschaffungskosten (8 22 Abs.
3 SGB Il) zuzurechnen und zu Gbernehmen (siehe Anlage 8).

1.9.2 Auszugsrenovierung

Die Kosten einer Auszugsrenovierung zéhlen nur dann zu den Kosten der Unterkunft, wenn

o der Hilfebedurftige hierzu mietvertraglich (wirksam) verpflichtet ist und

e die Renovierungskosten im Zusammenhang mit einem notwendigen Umzug anfallen
und

e die Wohnung nach Wohndauer und Zeitpunkt der letzten Renovierung auch
tatsdchlich einer aktuellen Renovierung bedarf (ggf. Prufung durch einen
Hausbesuch).

Nach der standigen Rechtsprechung des BGH sind starre Fristenpldne in Bezug auf die
Regelmafigkeit von Schonheitsreparaturen oder die vom Abnutzungsgrad unabhangig
vereinbarte Auszugsrenovierung unwirksam. Der Leistungsberechtigte ist dann im Innen-
verhaltnis zum Vermieter nicht zur Vornahme der Reparaturen verpflichtet, sodass auch der
Sozialleistungstrager keine Zahlungen hierfir erbringen muss. Die Zurlckweisung unrecht-
mafiger Forderungen des Vermieters obliegt dem Leistungsberechtigten im Rahmen seiner
Selbsthilfeverpflichtung.

Grundsatzlich ist auch hierbei vorauszusetzen, dass der Hilfebedirftige die notwendigen
Renovierungsarbeiten selbst bzw. mit kostenloser Hilfe von Dritten durchfihrt. Liegen die
Voraussetzungen zur Leistungsgewahrung vor, sind die nachstehenden Regelungen anzu-
wenden.

1.9.3 Ausfuhrung der Renovierungsarbeiten

Renovierungsarbeiten missen fachgerecht in mittlerer Art und Gite ausgefihrt werden.
Unwirksam ist eine Klausel im Mietvertrag, nach der der/die Mieter/in Schénheitsreparaturen
durch  eine  Handwerkerfirma ausfihren lassen muss. Im  Normalfall st
Leistungsempfangern/Leistungsempfangerinnen und ggf. allen weiteren im Haushalt
lebenden Personen zuzumuten, die Renovierungsarbeiten selbst durchzufiihren. Es ist kein
besonderes handwerkliches Geschick erforderlich. Dartber hinaus werden in einzelnen
Baumarkten kostenlose Arbeitsanleitungen angeboten. Nicht berufstatige Leistungs-
empfanger/innen verfigen zudem Uber ausreichend Zeit, diese Arbeiten sorgféltig zu
erledigen.

Wird vorgetragen, dass aus gesundheitlichen Griinden die Arbeiten nicht ohne fremde
Hilfe durchgefuhrt werden kdnnen, ist — soweit sich dies nicht bereits aus der Akte ergibt - ein
arztliches Attest vorzulegen, aus dem sich neben der Art und Dauer der vorliegenden
Erkrankung auch die daraus resultierenden Einschrankungen im Hinblick auf die
auszufihrenden Renovierungstatigkeiten ergeben missen. Eine Entscheidung ist auf der
Grundlage des arztlichen Attestes zu treffen. Vorarbeiten — wie z.B. das AbreiRen von
Tapeten — sollten nur in ganz eng begrenzten Ausnahmefallen durch Dritte ausgefihrt
werden.

Im Bedarfsfall ist darauf hinzuwirken, dass die Arbeiten durch sonstige Familien-
angehdrige (auRerhalb des Haushaltes), Freunde oder im Wege der Nachbar-
schaftshilfe durchgefihrt werden. Fir vorgenannte Helfer kann ein Betrag bis zu 3,- € pro
gm Wohnflache als Anerkennung fir die Hilfeleistung (z.B. fur die Beschaffung von Speisen
und Getrdnken) Gbernommen werden, und zwar unabhangig von der Anzahl der Helfer. Ist
der Raum hoher als 2,50 m, z.B. bei Altbauten, kann dieser Betrag im Einzelfall um bis zu 1,-
€ erhéht werden. Darliber hinaus geltend gemachte Aufwendungen sind mit Hinweis auf das
Gesetz zur Bekampfung von Schwarzarbeit abzulehnen. Ebenfalls abzulehnen sind
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Stundenléhne, da sie Uber die nach diesem Gesetz zugelassenen Ausnahmen bei
Gefalligkeiten und Nachbarschaftshilfe hinausgehen.

Ist sowohl Selbsthilfe als auch Nachbarschaftshilfe ausgeschlossen, kann die Ausfihrung der
Arbeit durch eine Fremdfirma (z.B. Diakonisches Werk Elberfeld, GESA) in Betracht
kommen. Dabei kann ein Preis von hdchstens 10,00 € pro gm renovierte Flache dann
Ubernommen werden, wenn durch die Firma das Material gestellt wird. In allen anderen
Fallen koénnen bei reinem Arbeitslohn (ohne Materialkosten) hochstens 7,50 € je gm
renovierte Flache anerkannt werden.

Bei einem anzuerkennenden Bedarf an Materialien fir die Renovierungsarbeiten sind die
in der Anlage 8 aufgefiihrten Mengenangaben und Richtpreise zu Grunde zu legen. Die
Beschaffung eines Tapeziertisches ist in der Regel nicht erforderlich, da davon auszugehen
ist, dass der/die Hilfeempfénger/in sich diesen z.B. von Nachbarn oder Familienangehérigen
leihen kann, sofern er einen solchen nicht schon besitzt.

1.9.4 Umzugskosten

Diese umfassen grundsatzlich nur die zum Transport des Hausrates notwendigen Aufwen-
dungen. Dabei ist auf die Selbsthilfemdglichkeit abzustellen. Sofern die Mitglieder der
Bedarfsgemeinschaft den Umzug nicht alleine schaffen, kénnen im Hinblick auf das Gesetz
zur Bekdmpfung von Schwarzarbeit je Helfer Aufwendungen fir Verkostigung, Fahrtkosten
u.a. in Héhe von bis zu 50 € Ubernommen werden. Die Anzahl der Helfer richtet sich nach
dem Umfang des zu transportierenden Hausrates und bemisst sich wie folgt:

Wohnungen bis 60 gm 4 Helfer
Wohnungen tber 60 gm 6 Helfer

Somit sind ,Fremdhelfer* nur zu berlcksichtigen, wenn die Haushaltsgemeinschaft aus
weniger als 4 bzw. 6 erwerbsfahigen Mitgliedern (im Sinne des SGB Il) besteht, d. h. die
jeweilige Helferzahl ist um die Anzahl der erwerbsféahigen Leistungsempféanger/innen des
betroffenen Haushaltes zu verringern.

Soweit nachweislich kein Fahrzeug zum Transport der Mdbel zur Verfiugung steht, kdnnen
ebenfalls die Kosten fiir einen Leihwagen Ubernommen werden. Es sind folgende
Pauschalen (fir 150 Kilometer Fahrtstrecke incl. Treibstoff am Wochenende) anzusetzen:

1-2 Personen-Haushalt 120,- Euro
3 und mehr Personen-Haushalt 150,- Euro

Nur ausnahmsweise und unter sehr engen Voraussetzungen ist die Kosteniibernahme fur
ein Umzugsunternehmen (Vorlage von 3 Kostenvoranschlagen) maoglich, z.B. wenn der/die
allein lebende Leistungsempfanger/in gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, beim Umzug
mitzuhelfen. Vorrangig ist immer zu prifen, ob der Umzug mit Hilfe privater Umzugshelfer
durchgefihrt werden kann.

1.9.5 Mietzahlung fur die bisherige Wohnung bei Umzug / Doppelmietzahlungen

Bei der durchaus entspannten Wohnungsmarktlage in Wuppertal (fir die meisten Wohnungs-
groRen) ist es dem/der Leistungsempfanger/in in der Regel moéglich und zuzumuten, Uber-
schneidungen von zwei Mietverhaltnissen zu vermeiden. In begrindeten Einzelfallen kdnnen
jedoch doppelte Mietzahlungen bei einem Umzug zu den Kosten der Unterkunft im Sinne
von § 22 Abs. 1 SGB Il anerkannt werden.

2. Unterkunftskosten bei Haus- und Wohnungseigentum

Die folgenden Ausfihrungen gelten sowohl fir Immobilien (Einfamilienhduser oder Eigen-
tumswohnungen), die nach 8 12 Abs. 3 Nr. 4 SGB Il vor der Verwertung geschutzt sind, als
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auch fur Falle nach 8 23 Abs. 5 SGB Il, d.h. fur die Dauer der Hilfegewahrung bis zur
Verwertung des nicht geschiitzten Haus- oder Wohnungseigentums.

Fur die Ermittlung und Berechnung der Unterkunftskosten sind die Vordrucke gemaf Anlage
9 und 10 zu verwenden.

2.1 Tatsachliche Aufwendungen im Sinne des SGB Il

Zu den tatsachlichen Aufwendungen bei Haus- und Wohnungseigentum im Sinne des SGB ||
gehdren nur folgende Aufwendungen:

e Schuldzinsen, die aufgrund des Erwerbs der Immobilie oder der Instandhaltung des
Gebaudes anfallen

e Grundsteuer

Weitere offentliche Abgaben wie Gebihren fur Kanalbenutzung, Stral3enreinigung, Mull-

abfuhr

Beitrage fur Gebaudeversicherung

Kosten fur Schornsteinfeger

Kaltwassergeld

Erbbauzinsen

Gartenpflege (nur bei Eigentumswohnungen)

Zufuihrung zur Ricklage (nur bei Eigentumswohnungen)

Kosten fur Verwalter (nur bei Eigentumswohnungen)

Tilgungsraten gehoren zwar grundsatzlich nicht zu den Kosten der Unterkunft, da sie der
Vermogensbildung dienen; hierzu hat das Bundessozialgericht jedoch Ausnahmen anerkannt
(siehe Punkt 2.2 letzter Absatz).

Alle Aufwendungen sind in Héhe der nachgewiesenen jahrlichen Kosten - umgelegt auf den
Monat - zu bertcksichtigen. Eigentimer/innen von Eigentumswohnungen zahlen die Aufwen-
dungen fur Bewirtschaftung in der Regel als allgemeine Umlagen, sog. Hausgeld oder
Hausumlage. Enthalt diese Umlage auch Heizkosten und/oder Kosten fiir Warmwasser, sind
diese in Abzug zu bringen, da sie nicht als Unterkunftskosten im Sinne des SGB I
beriicksichtigt werden koénnen. Aus diesem Grund ist die Vorlage der letzten Haus-
geldabrechnung als Nachweis erforderlich, ein Kontoauszug reicht nicht aus, da die
Aufteilung des Gesamtbetrages nicht ersichtlich ist.

Die Kosten fir Kaltwasser sind im Umfang der in der Abrechnung der Wuppertaler
Stadtwerke (WSW) ausgewiesenen monatlichen Abschlagszahlungen anzuerkennen.
Anhand der Jahresabrechnungen sind ggf. Nachzahlungen zu leisten bzw. Erstattungen zu
verrechnen.

AuRerdem sind bei Haus- und Wohnungseigentum angemessene Aufwendungen fur Instand-
haltung anzuerkennen, sofern diese notwendig und unabweisbar sind. Die Aufwendungen
werden im Monat der Rechnungsstellung als Kosten der Unterkunft beriicksichtigt, bei
Antragstellung sind mindestens 2 Kostenvoranschlage vorzulegen. Kosten, die ausschlie3lich
der Verschodnerung, Modernisierung oder Wertsteigerung dienen, sind nicht bertcksich-
tigungsfahig.

Bei Eigentumswohnungen ist zu beachten, dass sich die Instandhaltungskosten nur auf die
eigene Wohneinheit beziehen. Dariiber hinausgehende MalRhahmen am Gemeinschafts-
eigentum sind Uber die Hausumlage abgedeckt. Wird durch die Eigentimergemeinschaft
aufgrund einer gréRReren InstandhaltungsmafRnahme (z.B. Dachreparatur) die Entrichtung
einer Sonderumlage beschlossen, ist diese als Bestandteil der Kosten der Unterkunft (wie
auch bei Eigenheimen) anzuerkennen.
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Bei der H6he der Zinsverpflichtungen ist auRerdem darauf zu achten, dass die geliehenen
Gelder tatsachlich zum Erwerb oder zur Instandsetzung der Immobilie verwandt wurden. Es
kommt insbesondere bei Bausparkassen haufig vor, dass auch andere Kredite (z. B. flr den
Kauf eines PKW) - meistens indirekt - grundbuchlich gesichert sind. Die daraus resultieren-
den Zinsbelastungen gehéren nicht zu den Kosten der Unterkunft.

2.2 Angemessene Aufwendungen im Sinne des SGB |l

Eine Besserstellung von Haus- und Wohnungseigentiimern gegentber Mietern ist nach der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes nicht zuldssig (siehe auch BSG-Urteil vom
07.11.06, B 7b AS 2/05 R). Das bedeutet, dass die Zinsbelastung (bei Eigentumswohnungen
zzgl. Kosten fir den Verwalter sowie die Zuflhrung zur Instandhaltungsriicklage) der
Grundmiete bei einer Mietwohnung entspricht und als angemessen anzusehen ist, wenn sich
diese innerhalb der in Punkt 1.1.1 genannten Grenzen bewegt.

Bei erstmaliger Beantragung von Leistungen sind - wie bei Mietwohnungen - zunachst die
Aufwendungen (siehe Punkt 2.1) in tatsachlicher HOhe zu bericksichtigen. Soweit die
Aufwendungen den angemessenen Umfang Ubersteigen, ist der/die Leistungsberechtigte
umgehend darauf hinzuweisen, dass nach Ablauf eines angemessenen Zeitraumes, der in
der Regel héchstens 6 Monate betragen darf, Unterkunftskosten nur noch in angemessener
Hoéhe (siehe hierzu die Ausfihrungen unter 1.1.1 und 1.2) bertcksichtigt werden.

Falls der/die Leistungsberechtigte nicht anerkennungsfahige Tilgungsleistungen finanzieren
muss (in der Regel 1% der urspringlichen Hypothekenschuld) und/oder sich eine Differenz
aus den tatséchlichen und den angemessenen Kosten ergibt, ist zu prifen, ob dieser Betrag
durch anrechnungsfreies Einkommen, geschitztes Vermogen, Mehrbedarfe und/oder durch
Teile der Regelleistung (bis max. 30%) aufgebracht werden kann. Ist danach eine
FinanzierungsfortfUhrung mit den zur Verfiigung stehenden Mitteln grundsétzlich nicht
moglich, ist der/die Leistungsbezieher/in zum Jahresende aufzufordern, den aktuellen
Jahreskontoauszug des Kreditkontos, aus dem die geleisteten Zins- und Tilgungsbetrage
ersichtlich sind, vorzulegen. Ergibt sich daraus, dass dennoch alle Zahlungen regelmafgig
geleistet wurden, ist eine Uberpriifung der wirtschaftlichen Verhaltnisse geboten, da Zweifel
an der Hilfebedurftigkeit bestehen (siehe hierzu auch die Erlauterungen unter Punkt 1.4.5).

Bei absehbar kurzfristigem Leistungsbezug sollte der/die Hilfesuchende auf die Méglichkeit
hingewiesen werden, bei den Darlehnsgebern die — vortibergehende - Tilgungsaussetzung
zu beantragen.

In besonderen Ausnahmeféllen kann nach dem Urteil des BSG vom 18.06.08 - B 14/11b AS
67/06 R eine Berlicksichtigung von Tilgungskosten als Kosten der Unterkunft erfolgen.
Jedenfalls dann, wenn der Hilfebedurftige ohne (gegebenenfalls anteilige) Ubernahme von
Tilgungsraten gezwungen wére, seine Unterkunft aufzugeben, kommt eine Ubernahme der
gesamten Finanzierungskosten aber nur bis zur Hohe der abstrakt angemessenen Kosten
einer Mietwohnung in Betracht. Hiertiber hat immer eine Abstimmung mit der zustandigen
Fachbereichsleitung zu erfolgen. Mindestens missen zunachst folgende Voraussetzungen
gegeben sein:

e Der Darlehensgeber (Bank/Sparkasse 0.4.) erklart sich nicht mit einer
voribergehenden Aussetzung der Tilgung einverstanden und

e es handelt sich um eine Immobilie von angemessener Grol3e im Sinne des § 12 Abs.3
Nr. 4 SGB Il und

e die Aufwendungen fur die Unterkunft (Zins- und Tilgungsleistungen sowie bei
Eigentumswohnungen die Zufiihrungen fir die Instandhaltungsriicklage) tbersteigen
nicht die einer Mietwohnung im Sinne von Punkt 1.1.1.
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Anlage 2 zu § 22 SGB II




Umzug von Personen unter 25 Jahren


Mit dem Gesetz zur Änderung des SGB II vom 24.03.2006 wurde der Leistungsanspruch für den Personenkreis der unter 25-Jährigen erheblich eingeschränkt. Die Neuregelungen sollen den An-reiz vermindern, eine eigene Wohnung auf Kosten der Allgemeinheit bei gleichzeitigem Bezug der vollen Regelleistung zu beziehen. U.a. wurde in den § 22 SGB II der neue Absatz 2 a eingefügt.


Danach werden an Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Falle eines Umzuges Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Zeit nach dem Umzug nur erbracht, wenn die Kostenübernahme vor Abschluss des Vertrages über die Unterkunft durch die ARGE zuge- sichert wurde.


Von der Neuregelung ausgenommen sind Personen, die am 17.02.2006 nicht mehr zum Haushalt der Eltern oder eines Elternteiles gehörten (§ 68 Abs. 2 SGB II). Durch diese Stichtagsregelung schreibt der Gesetzgeber Besitzstandswahrung für alle Personen vor, die vor dem 17.02.2006 eine eigene Wohnung bezogen haben.


§ 22 Abs. 2 a Satz 2 Nr. 1 bis 3 SGB II benennt die Fälle, in denen die Pflicht zur Erteilung einer Zustimmung zum Umzug besteht:


· Der Betroffene kann aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder eines Elternteiles verwiesen werden. Der Hilfesuchende trägt die Darlegungs- und Beweispflicht. Gründe müssen glaubhaft gemacht bzw. nachgewiesen werden. Schwerwiegende soziale Gründe liegen z.B. vor, wenn


· ohne Auszug aus dem elterlichen Haushalt Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl des/der Jugendlichen besteht, z.B. durch familiäre Gewalt, sexuellen Missbrauch oder wenn ein Elternteil schwer alkoholkrank, drogenabhängig oder schwer psychisch krank ist,


· die Person unter 25 Jahren eine eigene Familie hat (Ehepartner oder Kind); eheähnliche Partnerschaften zählen hingegen nicht dazu,


· die Person unter 25 Jahren aus einer Einrichtung/Pflegestelle nach dem SGB VIII oder SGB XII entlassen wird und ein Zurückziehen zu den Eltern oder eines Elternteiles den Therapieerfolg gefährden würde.


Als Nachweis für die vorgenannten Gründe können z.B. Stellungnahmen des Ressorts 208 oder des sozialpsychiatrischen Dienstes oder ärztliche/fachärztliche Gutachten dienen.


· Der Bezug der Unterkunft ist zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich.

Durch diese Ausnahmeregelung sollen Jugendliche, die ihren Lebensunterhalt durch Arbeitsaufnahme künftig selbst bestreiten können, aber beim Start auf Hilfe angewiesen sind, unterstützt werden. Der Umzug in eine eigene Wohnung ist i.d.R. nur erforderlich, wenn der/die Hilfesuchende die Arbeitsstätte von der Wohnung der Eltern oder des Elternteiles nicht auf zumutbare Weise erreichen kann (Pendelzeiten von insgesamt mehr als 2,5 Stunden täglich).


· Es liegt ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vor, wenn z.B.


· zu beengte Platzverhältnisse in der Wohnung der Eltern oder eines Elternteiles (z.B. auf Grund von Familienzuwachs) herrschen oder


· auf Grund der Schwangerschaft einer unter 25-Jährigen erhebliche familiäre Konflikte auftreten und daher ein Auszug zum Schutz des ungeborenen Kindes geboten ist.


Die aufgezählten Gründe sind nicht abschließend. Es sind auch andere Fallkonstellationen denkbar, die im Einzelfall zu einer Zusicherung führen können.
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		Mieter/in

		Mieter-Nr.



		     

		     



		Anschrift, Lage der Wohnung 



		     



		Kaution / Sicherheitsleistung in Höhe von       €





		 FORMCHECKBOX 


		Die ARGE Wuppertal sichert Ihnen die Zahlung eines Ausgleichsbetrages bis zur Höhe der vereinbarten Kaution zu, wenn und soweit die Voraussetzungen für einen Rückgriff auf die Kaution gegeben sind.



		

		



		 FORMCHECKBOX 


		Die ARGE Wuppertal sichert Ihnen die Zahlung eines Ausgleichsbetrages bis zur Höhe der vereinbarten Sicherheitsleistung zu, wenn und soweit die Voraussetzungen für einen Rückgriff auf die Sicherheitsleistung gegeben sind. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass diese Garantie zur Sicherung von Ansprüchen aus Mietrückstand bzw. Mietausfall einschl. Rechtsverfolgung keine Gültigkeit besitzt.
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Abtretungserklärung

		Name, Vorname des Mieters/der Mieterin

     



		Anschrift, Lage der Wohnung

     





Hiermit trete ich/treten wir den Anspruch auf Rückzahlung


		 FORMCHECKBOX 


		der Kaution in Höhe von       € zuzüglich der Zinsen



		

		



		 FORMCHECKBOX 


		der Sicherheitsleistung in Höhe von       € zuzüglich der Zinsen



		

		



		 FORMCHECKBOX 


		des Geschäftsanteils/Genossenschaftsanteils in Höhe von       € zuzüglich der Dividende





unwiderruflich an die ARGE Wuppertal oder den nach dem Sozialgesetzbuch II zuständigen Leistungsträger ab. 


Bei Ausscheiden aus dem Bezug von Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach dem Sozialgesetzbuch II und nachfolgender Inanspruchnahme von Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII (Wechsel des Trägers der Leistung) gilt diese Abtretungserklärung dann gegenüber dem Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.


		Wuppertal, den      

		



		

		(Unterschrift)



		

		



		

		



		

		



		

		(Unterschrift)
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		Name, Vorname des Mieters/der Mieterin

		Mieter-Nr.:



		     

		     



		Anschrift, Lage der Wohnung



		     



		

		 FORMCHECKBOX 


		Kaution

		



		

		

		

		
     



		

		 FORMCHECKBOX 


		Sicherheitsleistung

		Betrag:        €



		

		

		

		 



		

		 FORMCHECKBOX 


		Geschäfts- / Genossenschaftsanteil

		





die ARGE Wuppertal überweist zu Lasten der Stadt Wuppertal


		 FORMCHECKBOX 


		die nach dem allgemeinen Mietrecht vereinbarte Kaution.



		

		



		 FORMCHECKBOX 


		die vereinbarte Sicherheitsleistung für die öffentlich geförderte Wohnung. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass Ansprüche aus Mietrückstand bzw. Mietausfall einschl. Rechtsverfolgung hierdurch nicht abdeckt werden.



		

		



		 FORMCHECKBOX 


		den Geschäfts- / Genossenschaftsanteil. Die Erträge stehen der Stadt Wuppertal zu. Ich bitte darum, die Dividende jährlich an die Stadtkasse Wuppertal, KtoNr. 100 719 bei der Stadtsparkasse Wuppertal unter Angabe des Kassenzeichens 013 0153 zu überweisen.





Ich verweise auf die beigefügte Abtretungserklärung. Bei Fälligkeit sind nicht in Anspruch genommene Beträge (einschl. der Zinserträge) an die Stadt Wuppertal zurückzuzahlen. Ich bitte um Kenntnisnahme und Berücksichtigung für den Fall, dass das Mietverhältnis beendet wird.
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Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II)


		hier: Garantieerklärung für  FORMCHECKBOX 
  Kaution  FORMCHECKBOX 
 Sicherheitsleistung





nach Ihrem Mietvertrag sind Sie verpflichtet, eine Kaution/Sicherheitsleistung von       € zu erbringen. Da Sie zur Zeit über keine ausreichenden Mittel verfügen, habe ich Ihrem Vermieter gegenüber die als Durchschrift beigefügte Garantieerklärung abgegeben. Sie sind verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach Unabhängigkeit von Hilfen nach dem SGB II die oben angegebene Kaution / Sicherheitsleistung an Ihren Vermieter zu entrichten bzw. mit diesem Ratenzahlung zu vereinbaren. Für den Fall, dass ich nach Ihrem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug dennoch aus der Garantieerklärung in Anspruch genommen werde, erfolgt die Leistung als Darlehen gem. § 22 Abs. 5 SGB II. 


Rechtsbehelfsbelehrung
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Wohnung:       

Garantieerklärung vom      

Sehr geehrte(r)            ,


wie Ihnen bekannt ist, habe ich dem/der Vermieter/in anlässlich Ihres Bezuges der obigen Wohnung die Zahlung eines Ausgleichsbetrages bis zur Höhe der vereinbarten Sicher-heitsleistung/Kaution in Höhe von       € garantiert, wenn und soweit die Voraus-setzungen für einen Rückgriff auf diese nicht offensichtlich ausgeschlossen sind.


Nachdem das Mietverhältnis beendet ist, verlangt Ihr/e ehemalige/r Vermieter/in mit Hinweis auf diese Garantiererklärung die Zahlung des zugesicherten Betrages, weil      .


Ich gebe Ihnen hiermit bis zum       Gelegenheit, sich zu der geltend gemachten Forderung zu äußern. Sollten Sie die Rechtmäßigkeit der Forderung anzweifeln oder bestreiten, möchte ich Sie bitten, möglichst unter Vorlage sachdienlicher Unterlagen umgehend vorzusprechen. Zugleich mache ich darauf aufmerksam, dass mir nicht abschließend die Prüfung obliegt. Diesbezügliche Einwände müssten Sie eigen-verantwortlich gegen den/die Vermieter/in geltend machen. Allenfalls offensichtliche Unrichtigkeiten (z. B. behaupteter Mietrückstand bei nachgewiesenen Mietzahlungen) können von mir gegenüber dem/der Vermieter/in vorgebracht werden.  


Sollte ich bis zu dem oben genannten Termin keine Nachricht von Ihnen erhalten, muss ich davon ausgehen, dass die Voraussetzungen für den Rückgriff auf die Kaution/Sicher-heitsleistung von Ihnen nicht angezweifelt oder bestritten werden. Insofern werde ich meiner Zahlungspflicht entsprechend der abgegebenen Garantieerklärung nachkommen. Wie Ihnen bereits seinerzeit bei Abgabe der Garantieerklärung mitgeteilt wurde, wird diese Geldleistung als Darlehen erbracht. Hinsichtlich der Darlehenstilgung erhalten Sie einen gesonderten Bescheid.


PAGE  
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Richtpreise für Wohnungsbeschaffungskosten


1. Tapeten und Zubehör


		Rauhfaser (33,5 x 0,53 m)

		4,50 €



		1 Paket Kleister (ausreichend für 1 Rolle Rauhfaser)

		4,00 €





Anzahl der benötigten Rollen Rauhfaser:


		Raumfläche

		Raumhöhe



		

		2,50m

		2,75 m

		3,25 m

		4,00 m



		  6 m²

		2

		2

		2

		3



		10 m²

		2

		3

		3

		4



		12 m²

		3

		3

		3

		4



		14 m²

		3

		3

		4

		4



		16 m²

		3

		3

		4

		5



		18 m²

		4

		4

		5

		5



		20 m²

		4

		4

		5

		6





2. Farben / Lacke und Zubehör


Wandfarbe


		1 Eimer (10 l = ausreichend für ca. 60 m²  Fläche

		15,00 €





Lacke


		2 l Holzlack (ausreichend für ca. 28 m² bzw. 6 Türen mit Rahmen)

		12,00 €



		750 ml Heizkörperlack (ausreichend für ca. 10 m²)

		12,00 €



		750 ml Holzlasur (ausreichend für ca. 8 m² bzw. 2 Türen mit Rahmen)

		10,00 €





Zubehör


		Maler-Set (Quast, Rolle/Abstreifgitter, Eckenpinsel, Klebeband, Bürste)

		7,50 €



		Pinsel-Set für Lackierarbeiten

		3,50 €



		Heizkörperlackierungs-Set (Lackwanne, Rollen, Rollenhalter)

		3,00 €





3. Spachtelarbeiten


		1,5 Kg Spachtelmasse

		2,30 €



		Spachtel

		2,00 €





4. Bodenbelag  


		PVC                                                                                   pro m²

		   5,00 €



		Teppich/Velours                                                                pro m²

		  6,00 €



		1 Rolle Teppichklebeband (mit 10 m)

		3,30 €





5. Spüle 


		Spüle mit Unterschrank (Breite 1 m)

		60,00 €



		Spültisch-Armaturen

		25,00 €



		Spültisch-Rohre mit Siphon (Universal- Set)

		  6,50 €





6. Gardinen / Jalousien und Zubehör


Jalousien (einschließlich Montagezubehör)


		Höhe (cm)

		Breite (cm)



		

		60

		80

		100

		120

		140

		160

		180

		200



		160

		12 €

		14 €

		16 €

		20 €

		26 €

		

		

		



		175

		16 €

		21 €

		24 €

		28 €

		30 €

		36 €

		40 €

		43 €



		180

		20 €

		22 €

		24 €

		29 €

		33 €

		41 €

		45 €

		51 €





Gardinen und Zubehör


Ausgehend von einer normalen Fensterhöhe von 1,80 m können für den laufenden Meter


Gardine/Übergardine die unten aufgeführten Beträge übernommen werden.


Übergardinen/Jalousien sind nur als unabweisbarer Bedarf anzuerkennen, wenn sie als


Sichtschutz oder Verdunkelung erforderlich sind.


		

		Stoffbedarf 


(Fensterhöhe 1,80 m)

		Preis


je Meter

		Nählohn*



		Gardinen

		2-fache Fensterbreite


+ 30 cm Zugabe

		8,- Euro

		6,- Euro


je lfd. Meter



		Übergardinen

		2-fache Fensterhöhe

+ 20 cm Zugabe je Seitenschal

		11,- Euro

		15,- Euro


je Seitenschal



		Scheibengardinen


(bis 60 cm Höhe)

		1 ½-fache Fensterbreite

		4,- Euro

		10,- Euro


je Gardine





* einschließlich Kosten für Zubehör, u.a. Schlaufenband, Bleiband, Rollen, Feststellhaken


		Gardinenleisten


einspurig je Meter


zweispurig je Meter

		                        5,--  Euro 


                        6,--  Euro 



		Gardinenschleuder


 2 Stück-Packung

		4,50 Euro



		Gardinenstange und Haken


 je Scheibengardine

		                        5,--  Euro





Stand 08.2008                                                                                                                               1






Anlage 9 zu § 22 SGB II



Stand 08.2008                                                                                                                               2

Aufwendungen bei    Hauseigentum    Wohnungseigentum



Eigentümer/in

Name, Vorname



     



Anschrift



     

Ggf. Größe des Anteiles



      

 

     



 

     

 

      



Ggf. weitere Eigentümer/innen bitte auf gesondertem Blatt aufführen.



Beschreibung der Immobilie

Lage der Wohnung innerhalb des Hauses (z.B. Erd-, Dachgeschoss) bzw. Lage des Hauses (z.B. freistehendes Haus, Reihenendhaus)

     



Datum der Bezugsfertigkeit

     

Datum d. Erwerbs der Immobilie

     

Datum des Einzuges

     

Art der Heizung

     



Gesamtgrundfläche der Wohnung/des Hauses

      qm



Anzahl der Räume



     

Für Wohnzwecke genutzt



              qm

Gewerblich genutzt



              qm

Garagen



Anzahl        



Belastungen

Gläubiger



     



Laufzeit d. Kredites



     

Kreditsumme



      €



Restschuld 

 

      €

Tilgung jährlich



      €

Zinsen jährlich



      €

 

     



 

     

 

      €



  

      €

 

      €

 

      €



     



 

     

 

      €



  

      €

 

      €

 

      €



     



 

     

 

      €



  

      €

 

      €

 

      €



     



 

     

 

      €



  

      €

 

      €

 

      €



Jährliche Aufwendungen

Grundsteuer 



      €

Sonstige Grundabgaben*: Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgeb., Müllabfuhr  

Schornsteinfeger*



      €

Gebäudeversicherung *

      €



Bei Wohnungen: Hausgeld  ohne Heizung und Warmwasser

      € 

Sonstige Aufwendungen



     

 

Kosten für Kaltwasser lt. WSW-Abrechnung*



      €

 

* sofern bei Eigentumswohnungen nicht im Hausgeld enthalten



 Es werden keine Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung erzielt.



 Aus Vermietung/Verpachtung werden folgende Einkünfte erzielt:



Vermietete Einliegerwohnung im Einfamilienhaus

Name, Vorname des Mieters/der Mieterin

     



Vermietete Fläche

      qm

Monatliche Grundmiete

      €

Mtl. Nebenkosten ohne Heizung

      €









Vermietete möblierte Räume und einzelne Zimmer

Name, Vorname des Mieters/der Mieterin

     



Vermietete Fläche

      qm

Monatliche Grundmiete

      €

Mtl. Nebenkosten ohne Heizung

      €



     



 

      qm

 

      €

 

      €



     



 

      qm

 

      €

 

      €



Vermietete Gewerberäume und sonstige Teile des Haus- und Wohnungseigentums (z.B. Garagen, Reklameflächen)

Name, Vorname des Mieters/der Mieterin



     



Art des vermieteten Objektes



     

Monatliche Mieteinnahme



      €

 

     



 

     

 

      €



     



 

     

 

      €





Ich versichere hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden  Angaben und werde Änderungen umgehend und unaufgefordert mitteilen. Die aufgeführten Kredite wurden ausschließlich für den Bau bzw. den Erwerb und/oder die Instandsetzung des Hauses/der Eigentumswohnung aufgenommen.  











Datum, Unterschrift des Eigentümers/der Eigentümerin











Datum, Unterschrift des Eigentümers/der Eigentümerin
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Berechnung der anzuerkennenden Aufwendungen bei  FORMCHECKBOX 
 Hauseigentum  FORMCHECKBOX 
 Wohnungseigentum


Bei den Angaben zur Finanzierung ist sicherzustellen, dass die geltend gemachten und im Grundbuch eingetragenen Belastungen ausschließlich zur Finanzierung der Wohnung bzw. des Gebäudes dienten.


		Finanzierung (die Laufzeiten der Hypotheken / Bauspardarlehen / Lebensversicherungen sind mit einer Wvl. zu überwachen)





		Hypothekengeber


     



		monatlicher Gesamtaufwand*


      €

		davon Tilgung


      €

		berücksichtigungsfähige Zinsen


      €



		     



		      €

		      €

		      €



		     



		      €

		      €

		      €



		Bauspark. / Lebensversicherung


     



		monatlicher Gesamtaufwand*


      €

		davon Tilgung/Ansparbetrag


      €

		berücksichtigungsfähige Zinsen


      €



		     



		      €

		      €

		      €



		     



		      €

		      €

		      €



		

		Summe Zinsen:

		      €



		Unterhaltungskosten (monatlich)

		



		Grundsteuer und weitere Abgaben lt. Grundabgabenbescheid


(bei Eigentumswohnungen nur, wenn nicht im Hausgeld enthalten !)

		      €



		Gebäudeversicherung*

		      €



		Kosten für Schornsteinfeger


(bei Eigentumswohnungen nur, wenn nicht im Hausgeld enthalten !)

		      €



		Wassergeld gem. WSW-Abrechnung 


(bei Eigentumswohnungen nur, wenn nicht im Hausgeld enthalten !)

		



		Bei Eigentumswohnungen: monatliches Hausgeld


(ohne Heizung/Warmwasser)

		      €






		Sonstiges:      

		      €



		*bei viertel-, halbjährlicher oder jährlicher Zahlungsweise ist auf den Monat umzurechnen


Gesamtbelastung der Wohnung/des Gebäudes




		      €
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		ARGE      

		     

		     





Umzug wegen unangemessener Kosten der Unterkunft (ohne Heiz- und Nebenkosten)


hier: Wirtschaftlichkeitsberechnung

		Name, Vorname 


     



		Anzahl der Personen in der Bedarfsgemeinschaft


     



		Wohnort, Straße


      Wuppertal,      



		aktuelle Wohnung


      qm

		derzeitige Grundmiete


      €



		Angemessene Wohnungsgröße


      qm x       € (Preis/qm gem. Handbuchhinweis)




		Höchstbetrag


      €



		Die angemessene Grundmiete wird überschritten um den Betrag von monatl.




		      €



		Innerhalb von 3 Jahren ist somit von Einsparungen auszugehen in Höhe von




		      €





Im Falle eines Umzuges fallen voraussichtlich folgende Kosten an:


		 FORMCHECKBOX 


		Leihwagen (Wochenendtarif incl. 150 km und Treibstoff ) 


 FORMCHECKBOX 
 120 €  


 FORMCHECKBOX 
 150 € bei  3 und mehr Personen im Haushalt

		      €



		

		

		



		 FORMCHECKBOX 


		Fremdhelfer 


 FORMCHECKBOX 
 Wohnungen bis 60 qm (4 Helfer insgesamt)   


 FORMCHECKBOX 
 Wohnungen über 60 qm (6 Helfer insgesamt)


 FORMCHECKBOX 
 Selbsthilfe (Haushaltsangehörige):       Personen


benötigte Fremdhelfer       x 50 € 




		      €



		

		

		



		Zusätzliche Miete für den Monat des Umzuges (bisherige Gesamtmiete)

		      €



		

		

		



		Renovierungskostenpauschale

		



		

		 FORMCHECKBOX 
 Wohnungsgröße bis 45 qm: 200 €,


 FORMCHECKBOX 
 Wohnungsgröße bis 60 qm: 270 €, 


 FORMCHECKBOX 
 Wohnungsgröße bis 75 qm: 340 €,

		 FORMCHECKBOX 
 Wohnungsgröße bis   90 qm: 410 € 


 FORMCHECKBOX 
 Wohnungsgröße bis 105 qm: 480 €  usw.


 FORMCHECKBOX 
 Wohnungsgröße bis      

		      €



		

		

		



		 FORMCHECKBOX 


		Erstausstattung Küche - pauschal 250 € - (wenn die bisherige Kücheneinrichtung z.B. zum Mietobjekt gehörte)




		      €



		

		

		



		Voraussichtliche umzugsbedingte Kosten 


(ohne Kaution, Sicherheitsleistung, Genossenschaftsanteile)

		      €



		

		

		





Der durch einen Umzug voraussichtlich innerhalb von 3 Jahren einzusparende Betrag wird durch die vermutlich zu gewährenden umzugsbedingten Kosten  FORMCHECKBOX 
 überschritten    FORMCHECKBOX 
 unterschritten.


Von der Aufforderung zum Umzug


		 FORMCHECKBOX 


		ist im Rahmen des Ermessens abzusehen, da sich durch einen Umzug in absehbarer Zeit keine wirtschaftlichen Vorteile für den Sozialleistungsträger ergeben.






		 FORMCHECKBOX 


		kann nicht abgesehen werden, da sich trotz der zusätzlich einmalig zu gewährenden Hilfen neben der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben auch wirtschaftliche Vorteile für den Sozialleistungsträger ergeben.








__________________


Unterschrift
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